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Bî«n abonni?» sich b?» I. A. SckS k Bern, u»d te» VIO Daê ?<bonnem-nt M? ?Z »iuinme?» oder Mr ein Vier
â» Possàmtern. » I t) 4 teüahr ist », Bern » Fr. und ausser Bern vrstsren

^ ^ ^ >- ^ Franke».
^

Der neue Schweizerische NeMikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Dienstag, den 4 Nov. 1800. Drittes Quartal. Den 14 Brnmäre ZX.

Gesetzgebender Rath, 29. Okt.
Präsident: An der werth.

Die Staatswirthschaftliche Commißion legt ein Gut-
achten vor, über die im Canton Zürich zu verkaufen-
den Nationalgütcr, welches für ; Tage aufdenCanz.
leytifch gelegt wird.

Die Bittschriften - Commißion trägt folgende Gegen-
stände vor:

1. Das Cantonsgericht von Solokhurn beklagt sich

über seinen Befoldungsrückstand sowohl vor dem itep
März igoo als seither, Massen es bloß für März,
April, und May seine Entschädigungen erhalten. In-
dem es sich zugleich beschwert, daß bisanhin der de-

trctirte Verkauf von Nationalgüter zu Bezahlung der

Rückstände nur leere Hofnungen bewirkt haben, und
eS diesen Verkauf um so zweckmäßiger haltet, als durch
die schlechte Verwaltung der Nationalgüter dieselben

alle Tage an Capitalwerth abnehmen, verlangt das-

selbe : i) die Auszahlung seiner Gehalte seit dem Juni,
und 2) eine sichere Anweisung für den Rückstand, sey

es mittelst Ueberlassung eines Nationalguts um den

Anschlagpreis oder sonst.

Die Petitionencommißion trägt darauf an, das erste

Begehren an die Vollziehung zu weisen. Was das

zweyte betrift, w hatte man dasselbe, so gerecht die

Ansprüche der Mitglieder des Cantonsgerichts von So-
lothurn an sich seyn mögen, am allerwenigsten in dem.

jenigen Zeitpunkt ersparten sollen, wo es demselben nicht
unbekannt seyn kann, daß die Vollziehung und der ge-

setzgebcndc Nach mit vereinter Thätigkeit, sich so z» sagen,

in jeder Sitzung mit den Maßregeln zu Ausführung
des decretirten Verkaufs der Nationalgütern beschäfti-

gen, und da Sie B- G- in Betreff der Ansprüche der

Mitglieder des Cantonsgerichts von Solothurn keine

besondere Verfügung werden treffen wollen, so räth
Ihnen die Commißion an, in dieses zweyte Begehreu
nicht einzutreten. — Diese ganze Bittschrift wird der

Vollziehung überwiesen,

2. In Folge Beschlusses der Vollziehung vom roten
Ienner, sollten verschiedene Gemeinden des Bezirks
Solothurn an den Insurrektionskostcn der 7200 Fr.,
die Summe der Fr. bezahlen. Unter diesen Ge- '
mcindcn befinden sich auch Feldbrunnen und Riedholz,
welche in Verbindung mit St. Niklaus um 120 Fr.
angelegt sind.

Gegen diese Anlegimg beschwert sich diese Gemeinde,
indem sie behauptet, niemals den mindesten Antheil an
der Sololhurner Insurrektion genommen zu haben,
und sich deßhalb ans das Zeugniß des B- Huber, alS

'
»

damaligen Commissar beruffcr. Dem zusolg verlangt
sie : daß er Name ihrer Gemeinde aus dem Vcrzeich.
niß der Aufrührer und so fort aus dem der Straf-und
Zahlschultigen ausgestrichen werde.

Die Commißion trägt auf Mittheilung derBittschrift
an die Vollziehung an, mit Einladung darüber Bericht
zu ertheilen : falls sie nicht glaubte, den Bittstellern c»t-
sprechen zu können.

Dieser Antrag wird angenommen.

;. Der B. Wattewvl, chevorigcr Herr von Mol-
lens zeigt an, daß die Hcrrschaftsherren dieser Gemeinde
seit undenklichen Zeiten das Recht genossen in den der

Gemeinde selbst von ihnen hingclcihenen Waldung n Holz
für ihren Gebrauch zu hauen. Seit der Revolution
wurde dieses Recht eingestellt, und beyde Theile wolle»
sich dem Entscheid der Gesetzgebung unterwerfen. Nun
fodert dieser B. Wattenwyl einen Entscheid. Die Com-
mißion trägt darauf an, in diesen Gegenstand nicht
einzutreten: der Rath aber verweist denselben zu näherer

Untersuchung an die Civil. Gesetzg. Commißion.



Die Gemeinde Nengcmont'- im Leman zeigt in einer

Bittschrift die Nachtheile der Distnktsgenchte, wegen
der Entfernung der meinen Bürger und selbst vittcrRich-
ter von, Distrikts - Hanmort. Diese Gemeinde wünscht,

daß statt der Distriktsgerichte Friedensrichter oder Ge-

richte ans jedes 200 der Aklwbürger eingesczl werden.

Die Ecmimßion trägt an-, den Gegenstand der Const.

Commißion zu überweisen- — Dieser Antrag wird
angenommeu.

Die PcUzcycommißioi, l gt folgendes Gutachten vor,
welches für Tage auf den Canzlcytisch gelegt wird.

Neben den Ausgaben der örtlichen Polizcy halte
die Munizipaliläl der Gemeinde Lausanne einestheils
mancherley beträchtliche Ncgnisttionslieferungen, ander-

seits die Einrichtung einer Caserne zu bestreike».

Die Gcmeindskammer von Lausanne die die örtli-
che» Ausgaben übernommen, stand ihr über das aus,

mit den Einkünften der Gemeindsgütcr auf Rechnung

hm, wie es scheint, getreulich bey; unterdessen reichte

alles das zu den Bedürfnissen die ihr zu bestreiken ob-

laa/n, nicht hin; die Gemcindskammcr weigerte sich

endlich, ein mebreres zu thun, und es mußten nun

H lssqu.llcn eröffnet werden.

Die Verlegenheit in der sich die Mnnizipalität von

daher befand, veranlaßte dieselbe allbercits den 271e»

Nov. >79?, mit einer Petition bey den gesetzgebenden

Räthen einzulangen und von denselben mehrere Erläu-

terung-n des § 52 des Munizipalgesctzes v. ,5. Febr.

:7?9 zu verlangen die in folgenden Fragen bestunden:

1. Welches die Gegenstände seyen, die unter die bloß

örtlichen Polizeyausgabcn gehören?

2. Welches die Gemcindgüter seyen, deren Ertrag
als zu diesen örtlichen Ausgaben bestimmt angesehen

worden seyen und angesehen werden können?

z. Wie und durch wen die Vertheil,mg des Deficits
veranstaltet werden solle? Ob die Grundlage der

Etaalssteiier dabey angenommen werden soll, wie

der Minister des Innern fie in einen, Schreiben

von, I?. Okt. anweist, oder ob nicht vielmehr,

ta nach dem §. alle Einwohner beytrage» sollten,

die Anlage auch nach dein Erwerb zu rcparliren sey?

Wie es scheint so ließ man diese Einsrage ohne ge-

sHliche Beantwortung und die Munizipalität von Lau-

saune ohne Trost.
'
I,;: langt drest Bittschrift ron circa 25° Bürgen,

ein und diese lehrt nnS, daß die Mnuizipalilät, nach-

dem sie zu einer Generalversammlung der Aklivbürgcr

dazu begwältiget worden, cine Tell von 24,054 Fr.

ausgeschrieben und auf die Einwohner vertheilt habe,
und nun diejenigen, so sich der Anzahlung weigern, mit
Exekution bedrohe.

Die Bittsteller treten gegen diese Verfügung der

Muinzipalilär unter einem ; fachen Gesichtspunkt auf.
1. Behaupten sie, es könne nicht diese ganze Summe
den Einwohnern von Lausanne auferlegt werden. 2. Sey
die Repartition nicht nach gesetzliche» Grundlagen, son.
der» willkürlich geschehen. Endlich beklagen sie sich

über die Ungesetzlichkeit des Beschlusses der Minizipali-
tät und über Unförmlichkeitcu, die bey Anlaß der

Generalversammlung, welche diese Tell erkannte, vor-
gefallen seyn sollen.

Was das erste Fundcment bctrift, so setzen sie in
Fakto fest, in jenen 24000 Fr. seyen Fr. ,5,565 bcgrif.
fcn, die a) für die Lieferungen, für'die Caserne und
ihren Unterhalt; b) für die Mielhc fränkischer Offizier
bezahlt worden seyen.

Nun glaube» sie, diese Ausgaben können nicht zu
den Gcmeindausgabcn gerechnet werden, sondern seyen,

wen» nicht National, doch wenigstens Canlrnsausga-
ben. Diese Meynung unterstützen sie : a) aus Gründen
des RechtS und der Billigkeit, b) mit dem Gesetz von»

,6. Okt. 99 durch welches die Vollziehung eingcla-
den wurde, die durch Truppriimärfche hart mitgenom-^
meneii Gemeinden aus den Nattonalcasse» zu lmtcistà-
zen ; mit dem Gesetz vom Apr. ,8ov, das vorschreibt,
die Kriegslasten sollen nicht nur unter den verschiedenen

Gemeinden des „cmlichen Cantons, sondern sogar nntcr
sämmllichcn Eantonen so viel möglich, gleich ausgetheilt
werden; d) endlich mit dem §. 85 des Munizipal Ge-
fttz'.â, welches will, daß die Ausgaben die die Muni«
zipalitätcn m folg höhern Befehle unternommen, den.

selben durch die Vcrwaltlmgskammen, aus der Cassa

der Nation vergütet werden sollen.

Was das zweyle Fundament betrift, so enthält die

Bittschrift keine Anzeige von der Art und Weist, wie
solche geschah; nun wird a) über Willkür geklagt und

b) dcmctkl, diese N.partition sey nicht nach dem Ge-
setz vom 9. Febr. 99 gemacht worden, kraft dessen die

Kosten der errichtete» Castene durch Beysatzpseimige

auf alle in der Gcmeind wohnhaften Bürger, „ach
Verhältniß des Velrags den jeder an der Auflage de»

zahlt, hiîdeygcschast werden sollten.

In Rücksicht endlich des dritten Fundaments be-

merken die Bittsteller: a? „ach dein Gesetz vom >5ten

Febr. § 82, habe die Mnnizipalität und die Kcnnal-
Versammlung nur das ImposilioiiSrccht für bloß ört-
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liche Ausgaben; b) die Frage über diese Steuer sey

erst vorgelegt worden, da beynahe Niemand zugegen

gewesen ; c) der § 6. gebe den Generalversammlungen

der Aklivbüraer das Recht zu berathen, wenn es um

emc bloß a u f sie zu verlegende Steuer zu thun sey.

In: xi Z. hingegen sty von einer Anlage allerEin-
w ohne r d-c Rede, diese »un können von der Ge-

neraloccsammlung der Aktivbürgcr nicht angelegt werden.

Die Vitlstcllcr begehren auf diese Gründe gesiüzt,

die Aufhebung der Maßeegel ter Muuizipalität.
Da nun aber diese Maßregel auf einen förmlichen

Beschluß derselben beruht, und nach dem H. 74 des

Gesetzes vom rz. Febr. 17YY, die Mmüzipalitäksbe-
schlüge befolgt werden müssen, so bald sie der Consti-

Ninon und den Gesetzen nicht zuwider sind, oder von
der Verwal nng"kammcr nicht aufgehoben werden, die

Untersuchung wieder Legalität un) Constiiulionalnät
einer untern Behörde und so fort auch die Aufhebung
desselben nicht i» den Altribulioncn der Gcützgebmig,
sondern in den der Vollziehungsbcfinden liegt, so räth
Eure Commission Ihnen B. G. an, auf den angczcig.
ten ß. begründet in die vorliegende Petition nicht ein-

zutreten.
Da unterdessen diese Petition mehrere Anzeigen und

Winke enthält, die bey der Revision des Munizipali,
tärsgesttzcs bcnuzt werden können, so trägt die Com-
nnßion auf Mittheilung derselben an die Munizipali-
tälscommißion an.

Die Berathung über das Gutachten wegen der

Glaubwürdigkeit der öffentlichen Beamte» wird been-

digt und mit einigen Abänderungen angenommen und

zur Abfassangsverbcsscrung der Commißion zurückge.

wiesen.

Der Vollzichungsrath berichtet in einer Botschaft,
daß er die Verordnung vom 27. dieß, kraft welcher

der VollzichnngSralh bevollmächtigt styn soll, unter
gewissen Bedingungen die nöthige» Ausnahmen vom
Gesetze zu machen, das die Entrichtung der Bvtenzinfe
vom Jahr rgoo befiehlt, in allen Rücksichten für sehr

zweckmäßig hält und daher die Gesetzgebung einladet,
diese Verordnung zum Gesetz zu erheben. Der Ge-

s.tzesvoefchlag vom 27. dieß, wird sogleich zum Gesetz

erhoben (Er ist abgedruckt S. 688, 89
Der VollziehungSeath legt das Resultat der Ver.

steigerung vor, welche mit Bewilligung der Gesetzge-

blmg das Frauziskanerkloster zu Solothurn vorgcnom-
men wurde. Das Meistgebot beläuft sich auf isioo
Fr., eine Losungssumme, welche die gesetzlich aüfgc-

nommcne Schätzung pI, Fr. z.vo übersteigt und ist
also an sich ftwst schtm für die Ratifikation des Ver-
kaufs empfehlend. " Die Vollziehung fodert also Ge-
nchmigung diesis Verkaufs, die aber nicht lauge ver-
zögert werde» kann, indem sogleich auf Abschlag des

stausschillings eine Summe zu entrichten ist, welche
mit Dringlichkeit zu Unterstützung einer zerrütteten
Rioslerökonomie als Anleihen verwendet werden muß.

Der Gegenstand wird ver Finanzcom. zugewiesen.-
Der Vollz. Rath übersendet folgende Botschaft,

welche der Cwilgesitzg, Commißion überwiesen wird:
Der Vollz. Raih hat die Ihrer Botschaft vom 26.

Sept. bcygelegcne Bittschrift der V- Lmzinger, Tschu.
din, Blumer und Heer von Glaris, in welcher sie

lich gegen eine Weisung des Iustezministers beschweren,
untersucht und ertheilt Ihnen sowohl über die Sacke
seid», als über obige Weisung die verlangte Erklärung.

Das chevorigc Vollz. Dir. hat infolge damaliger
ausserordemlichen Gewalten die gesangliche AnhalmnH
und Absübrung der BB. Zweifel, Frculer, De.
Tlchudin, Balz Tschndin, Fridolin Tschudin, Leoich.
Heer, Baetelom. Blumer, Mitglieder der Munizi-
paliiät von Glaris, und Joh. Balt. Lcuzingcr, Be.
zirksgerichlschreibcr von da, theils befohlen, theils
gebilligt.

Nach ihrer Zurückkunft nach GlariS forderten diese
Bürger an der dasigcn Gemeinde Entschädigungen für
den erlittenen Schaden. Die 4 lezien machten darü-
der eine förmliche Erklärung; die Bürger Zweifel,
Freuler, H. Tschudin im Namen seines seither ver,
stvrbencn Vaters und Balz Tsihudin aber.behielten
sich auf dieselbe ihr allfälliges Recht vor.

Die Gemeinde Glaris, ehe sie sich in eine bestimmte
Entichcidung über diese Fodcrung einlassen wollte,
glaubte sich bey der Regierung über die Beweggründe
dieser Veehaslnehnumg erkundigen zu müssn, damit
sie dann aus diesen entnehmen möge, in wie fern sie

in einer Verpflichtung gegen diese Bürger stehe, tie
behaupteten, daß sie wegen dem in Glaris vorgefallenen
Ausstand und zur Vorbiegung ähnlicher Auftritte a!s^

Geisel ausgehobcn worden seyen Nun aber ergab es '

sich aus den in den Archiven gemachten Nachfocsckiin-

gen, daß dieses nicht der Fall war sondern daß tieft
Gefangeunehnmug ans Beweggründen, die sich rmzig'-
auf diese Individuen bezogen, veranlaßt wurde.

Ans eine daherigc Anfrage konnte der Vollz/ Rath'
die Gemeinde um so weniger im Zweifel lassen, da'
aus dieser Sache wahrscheinlich-ein kostspieliger Rechts--



Handel entstanden und ein Recitts gegen die Gemeinde

genommen worden märe, die nKdcr als Mitschuldige

gegen die ausgchobencn Individuen richterlich erklärt

wurde, noch irgend einen Antheil an den Verfügungen
der Negierung halte und mithin für dieselben in keiner

Verantwortlichkeit gelassen werden konnte. Dieses ist

der Gegenstand der Erklärung, die der Iustizminister
in Auftrag erhielt an Behörde bekannt zumachen und

wovon Ihnen B. Gesetzgeber, der Vollz. Nach eine

Abschrift beylegt.

Der Vollz. Rath übersendet folgende Botschaft,
die der peinlichen Gefetzg. Commißion zugewiesen wird:

Heinrich Clavel, ehemaliger Chef de Bureau im

Ministerium der auswärllgen Angelegenheiten, ward
des Verbrechens der Entwendung einiger diplomatischer
Aktenstücke, welche ihm vermöge des Amts, das er

bekleidete und infolge des nöthigen Zutrauens anv-r-
traut wurden, beschuldigt und den Gerichte» überwie en.

Diese Criminalsache wurde erst unter dem 6. Okt.
von dem Caiitonsgericht Bern beurtheilt. Dieses Ilr-
theil aber stellt Grundsätze auf, welche sowohl in Rück-

ficht der bestehenden Gesetze als auch der richterlichen

Formen von einer Beschaffenheit waren, daß fie der

Vollz. Rath unmöglich anerkennen konnte und deren

Folgen er zu zernichten trachten mußte. Er konnte

daher nicht anders als das Vorhabe» des öffentlichen

Anklägers, dieses Urtheil an den obersten Gerichtshof

zu bringen, gulheisscn.

Der Vollz. Rath nahm dabey einzig Rücksicht auf
die Sache, auf die Handhabung der konstitutionellen

Gewalt, die ihm übertragen ist, auf die Beobachtung

der Gesetze, auf das Zutrauen und die Verschwiegen-

heit, die in diplomatischen Verhältnissen nothwendig

ist. Er glaubte in dieser Hinsicht der Aufforderung

seiner Pflicht entsprechen zu müssen.

Nun aber wendet sich der B. Clavel an denselben

und bittet in Anerkennung der strafwürdigen Hand-

lung, deren er sich schuldig machte, daß der Vellz.

Rath die gegen ihn eingelegte Appehation nicht weiter

fortsetzen möchte.

Dieses steht nun freylich nicht in der Gewalt der

Regierung, aber mehrer? Beweggründe veranläßet! bey

ihr den Wunsch, dieses durch Sie B G. möglich zu

machen. Wc.m sich der Voll! Räch mehrere Uni,

stände in das Gedächtniß zurückruft, die diese straf-

würdige Handlung veranlaßte, so sieht er in dem B.
Clavel mehr das Werkzeug damaliger Leidenschaften,

deren Zwecken er scheint untergeordnet worden zu seyn.

Das Bestreben 'eidenschastlos ln dieser Sache zu han,
dein, und zur Aussöhnung, so wie zur Vereinigung
der Gemüther, zum allgemeinen Besten des Vaterlands
beyzutragen; die lange Gefangenschaft endlich, die
der B- Clavel schon wirklich ausstand, tragen, nicht
weniger dazu bey, den Voll;. Rath auf alle Fälle
zur Aiitragung einer Begnadigung zu stimmen. Wenn
nun diese «Lache von dem obersten Gerichtshof beur.
theilt werden sollte, so entstehen daraus nicht nur Vcr-
zogerungen, sondern auch neue sehr beträchtliche Kosten,
die einzig auf den «Staat zurückfallen werden, über
welche selbst der oberste Gerichtshof dem Vollz. Rath
Bemerkungen einschickt, die Ihre ganze Aufmerksam,
keil auf steh ziehen werden. Der Vollz. Rath glaubt
daher, daß dg er einerseits setner Pflicht ein Genüge
geleistet hat, nun auch seinem Gefühl Gehör geben
und von dem Recht, das ihm der 78. §. der Versas,
sung ertheiic, Gebrauch machen können, indem er Jh.
neu B. Getètzgedcr, als Begnadigung für den B.
Clavel vorschlägt, jede fernere Untersuchung gegen ihn
aufzuheben und die ausgestandene Gefangenschaft, so

wie die Verurthcilung desselben in die Kösten als hin.
längliche Strasse zu betrachte». Der Vollz. Rath
ladet Sie mithin B G. ein, diesen Vorschlag mit
Dringlichkeit zu behandeln. (Die Forts, folgt.)

Edictal-Citation.
Bürger Hieronimus Rauber vo» Wmdisch, Distr.

Vrugg, Caut. Argau, gewesener Adjutant-Unteroffi-
zier bey dem ersten Bataillon helvetischer Limeninfan.
terie, welcher den 14. Oktober lezthin, des Morgens
zwischen 2 und ; Uhr, aus der Gefangenschaft zn

Wmterlhur gewaltsamer Weise entflohen ist, wird
hiemil vorgeladen,, von nun an bis künftigen 17.
Christmonatâ, jeweilen von i bis 2 Uhr Nachmittags,
sich bey dem Unterschriebenen zu stellen, um seine

Rechtfertigungsgründe gegen drey wider ihn, bey dem
in Bern residierenden Kriegsgericht eingelangte Klagen,
anzubringen, damit seine Prozedur vervollständigt wer-
den möge. Sollte er in anberaumter Zeitftist nicht
erscheine», so würde er nach der Strenge der Besitze
und per contumaciam verurtheilt werden.

Auch werden die betreffenden Behörden eingeladen,
auf gedachte» Rauber achten Zu lassen, und ihn in,
Betretungsfall dem helvetischen Platzcommandaliten in
Bern zuzuschicken.'— Bern den 28. Weinm. 1Z00.

Der Berichterstatter des in Bern residierenden

Kriegsgerichts, (Sig.)D. Howard.
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